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Rollenspiel  
Die zukünftige Handhabe deutscher Rüstungsexportpolitik

Liebe Lehrkräfte, 

Auf den folgenden acht Seiten finden Sie Materialien zur Simulation eines Diskussionsforums zur Zukunft der 
deutschen Rüstungsexportpolitik mit Ihrer Klasse. Ihre Schüler*innen nehmen dabei die Rollen ganz unterschiedli-
cher politischer, zivilgesellschaftlicher und wissenschaftlicher Akteur*innen ein. 

Seite 1: für alle Schüler*innen zur Klärung des Settings, der Aufgaben und der Zielsetzungen 

Seite 2: Rollenbeschreibung „Diskussionsleitung“

Seite 3: Rollenbeschreibung „Bundesminister*in für Wirtschaft und Energie“ 

Seite 4: Rollenbeschreibung „Vertreter*in von Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel“ 

Seite 5: Rollenbeschreibung „Mitarbeiter*in bei einem Rüstungsunternehmen mit Sitz in Deutschland“

Seite 6: Rollenbeschreibung„Politiker*in der Oppositionspartei Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Bundestagsfraktion)“

Seite 7: Rollenbeschreibung „Vertreter*in aus der Wissenschaft“

Seite 8: Rollenbeschreibung„Vertreter*in der Fachgruppe ‚Rüstungsexporte‘ der Gemeinsamen Konferenz Kirche 
und Entwicklung“

 

Es empfiehlt sich, dieses Dokument einmal komplett auszudrucken und anschließend - je nach Klassenstärke - die 
einzelnen Seiten nach Bedarf zu kopieren. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung und Diskussion!
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Wie soll die Zukunft deutscher Rüstungs-
exportpolitik aussehen? 

Aufgabenstellung

Teilen Sie sich auf die unterschiedlichen Rollen auf. Die 
Diskussionsleitung sollte von mindestens 2 oder auch 3 
Personen übernommen werden (auch die anderen Rollen 
sollten von mind. zwei Personen besetzt werden). 

Lesen Sie Ihre Rollenbeschreibungen und machen Sie sich 
Stichworte zu der jeweiligen Argumentation. Überlegen Sie 
sich eine Argumentationsstrategie für das Forum entlang 
folgender Fragestellungen und teilen sie ggf. Aufgaben 
unter sich auf:

Welche grundlegenden Werte und Normen sind Ihnen bzgl. 
Rüstungsexporten wichtig?

Wie bewerten Sie die bisherige und derzeitige Rüstungs-
exportpolitik Deutschlands? 

Was fordern Sie für die Zukunft deutscher Rüstungsex-
portpolitik? 

Was sind Ihre Argumente für Ihre Forderungen?

Welche konkreten Schritte müssten dabei von wem ver-
folgt werden? 

Deutschland ist seit vielen Jahren unter den Top 5 Waffenexporteuren weltweit. Trotz großer Kritik unterschiedli-
cher Akteur*innen gerade aus dem eigenen Land hat sich daran seit langem nichts geändert. 

Es gibt keine juristisch bindenden Rechtsgrundlagen, sondern nur Regelungen, die einen großen individuellen 
Ermessensspielraum bei Exportentscheidungen lassen. Bei Verstößen gibt es daher auch keine Strafverfolgung.  

Vielmehr existieren unterschiedliche Richtlinien innerhalb Deutschlands und der EU sowie international, denen 
die deutsche Rüstungsexportpolitik unterliegt. Diese ermöglichen z.B. auch den umstrittenen Rüstungshandel mit 
Saudi-Arabien oder die Versorgung von semi-staatlichen Akteuren in Krisen- und Kriegsgebieten wie z. B. den 
kurdischen Peschmerga für den Kampf gegen den IS.

Viele verschiedene Akteur*innen befassen sich mit der deutschen Rüstungsexportpolitik und haben unterschiedli-
che Vorstellungen davon, wie sie in Zukunft ausgestaltet oder gar beendet werden soll. 

In diesem Rollenspiel nehmen Sie die Positionen unterschiedlicher Akteur*innen (Diskutant*innen) ein und 
diskutieren in einem Dialogforum, zu dem die Bundesregierung eingeladen hat, über die Zukunft deutscher Rüs-
tungsexportpolitik. Wie kann sie aussehen? Was muss getan, verändert, beibehalten werden? 

Dialogforum 

Die Diskussionsleitung eröffnet das Dialogforum. 

Die Bundesregierung ist um den Austausch mit der Zivilge-
sellschaft bemüht, um das kontroverse Thema der Rüs-
tungsexportpolitik transparent zu verhandeln.

Ziel des Dialogforums ist es, am Ende eine politische 
Erklärunge mit drei möglichst konkreten Forderungen an 
die Bundesregierung zu haben, die alle Diskutant*innen 
unterschreiben können.

Aus diesen Forderungen soll deutlich werden, wie sich die 
Unterzeichner*innen die deutsche Rüstungsexportpolitik in 
den nächsten Jahren konkret vorstellen.

Zeitlicher Rahmen 

Vorbereitung auf die eigene Rolle und Klärung des 
Ablaufs: 20 Minuten 

Diskussion im Dialogforum: 25 Minuten 

Einigung auf 3 Forderungen: 20 Minuten 

Auswertung außerhalb der Rollen: 25 Minuten 

Insgesamt: 2 mal 45 Minuten 
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Diskussionsleitung 

2-3 Schüler*innen

Das Leitungsteam ist für den Gesamtablauf zu-
ständig und achtet darauf, dass alle gehört werden 
und niemand zu lange spricht. Abschließend 
versucht es, gemeinsam mit den Diskutant*innen, 
drei für alle akzeptable politische Forderungen zu 
formulieren, die in einem Kurzpapier festgehalten 
werden. Das Team hat während der Diskussion fol-
gende Aufgaben: Moderation der Diskussion und 
Protokollieren der Argumente, die genannt werden. 
Im Anschluss Erstellung und Abstimmung eines 
Papiers mit den Diskutant*innen mit drei zentralen 
Forderungen an die Bundesregierung. Am Ende, 
Abstimmung über das Papier per Handzeichen. Ist 
es einstimmig angenommen?

Aufgaben:
Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie das Dialogfo-
rum leiten wollen. Machen Sie sich z. B. einen 
Zeitplan für sich und teilen Sie Aufgaben innerhalb 
Ihres Teams auf. 

Legen Sie 3-5 Gesprächsregeln fest, die Sie der 
Gruppe zu Beginn des Forums mitteilen und auf 
deren Einhaltung Sie während der Diskussionen 
strikt achten.

Formulieren Sie drei Fragestellungen, die sie 
nacheinander in die Runde geben können und die 
ermöglichen, dass alle Akteure sich ihrer Rolle 
entsprechend zu Rüstungsexporten positionieren, 
ihre Wünsche und Forderungen für die Zukunft 
äußern. 

Protokollieren Sie in Stichworten die wichtigsten 
Punkte aus den Redebeiträgen. Versuchen Sie, die 
Akteure im Dialogforum zu einer Einigung bezüg-
lich drei dieser Forderungen zu bewegen, die sie 
anschließend an die Bundesregierung sowie die 
Öffentlichkeit in Form eines unterschriebenen 
Papiers weiterreichen werden.  

Lesen Sie die anderen Rollenkarten und machen 
Sie sich ein Bild von den Teilnehmer*innen und 
deren Argumentationen, um die Diskussion 
möglichst gut moderieren und steuern zu können.

Diskutant*innen des Dialogforums: 

- Vertreter*in des Aktionsbündnisses „Aktion 
Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel“, seit vielen 
Jahren setzt es sich mit politischen Aktionen 
gegen Rüstungsexporte aus Deutschland ein 
- Vertreter*in des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, in dem Genehmigungen 
und Ablehnungen von Rüstungsexporten entschie-
den werden, nachdem ein Rüstungsunternehmen 
eine Anfrage dafür stellt
- Vertreter*in der aktuellen Oppositionspartei 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die das bisherige 
Vorgehen der Bundesregierung bei Genehmigun-
gen von Rüstungsexporten kritisiert
- Vertreter*in der Gemeinsamen Konferenz Kriche 
und Entwicklung, die jährlich einen umfassenden 
Rüstungsexportbericht veröffentlichen und die 
Vorgänge dabei die Vorgehensweisen der deut-
schen Politik und Wirtschaft einen Jahres bewer-
ten
- Vertreter*in eines der größten deutschen 
Rüstungsunternehmen (Rheinmetall Defence)
- Vertreter*in aus der Wissenschaft

Information

In Deutschland gibt es kein festgeschriebenes 
Rüstungsexportgesetz. In Art. 26, Abs. 2 GG heißt 
es: „Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen 
nur mit Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht 
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“ 

Bei den politischen Entscheidungen über Geneh-
migungen und Ablehnungen von Rüstungsexport-
anträgen müssen allerdings die verbindlichen 
(aber nicht einklagbaren) Richtlinien der EU 
eingehalten werden genauso wie die politischen 
Grundsätze zum Export von Rüstungsgütern, die in 
Deutschland gelten und die Richtlinien der EU 
teilweise noch ausdifferenzieren. Informationen 
ddazu finden sich in den Rollenbeschreibungen.
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Bundesminister*in für Wirtschaft und Energie 

[aktuell (Stand 07/17): Brigitte Zypries (SPD)] 

mind. 2 Schüler*innen

„Deutschland und seine Verbündeten stehen 
angesichts terroristischer Bedrohungen und 
zahlreicher internationaler Krisen vor großen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen. Die 
Bundesregierung steht zu ihren Bündnisverpflich-
tungen und zu ihrer Verantwortung für die europäi-
sche und internationale Sicherheit. Ausfuhren von 
Rüstungsgütern, die der Kooperation mit unseren 
Bündnispartnern und deren Ausstattung dienen, 
erfolgen im sicherheitspolitischen Interesse 
Deutschlands. Gleiches gilt auch für Ausfuhren in 
Drittländer mit denen z. B. Beiträge zur Grenzsi-
cherung oder zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus geleistet werden.“

Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie vom 20.01.2017. (Zugriff: 
19.07.2017).

„Der Export von Rüstungsgütern bedarf stets einer 
Genehmigung, die erst nach eingehender Einzel-
fallprüfung erteilt wird. Dabei legt die Bundesregie-
rung besonderes Augenmerk darauf, dass die 
Güter nicht für Menschenrechtsverletzungen 
missbraucht werden oder zur Verschärfung von 
Krisen beitragen. Die Entscheidungen über 
Genehmigungen für Rüstungsexporte richten sich 
in erster Linie nach außen- und sicherheitspoliti-
schen und nicht nach wirtschaftlichen oder 
beschäftigungspolitischen Erwägungen.
Für Rüstungsexporte gilt dabei noch mehr als 
sonst: Es gibt keine einfachen Lösungen und keine 
‚Schwarz-Weiß-Entscheidungen‘. Vielmehr lohnt 
ein differenzierter Blick auf die genauen Umstän-
de: So beliefert Deutschland andere Staaten mit 
Rüstungsgütern zum Beispiel zum Schutz von 
Küstengewässern oder für die Terrorismusbe-
kämpfung. Auch ist Deutschland in internationale 
Sicherheitsstrukturen und Bündnisverpflichtungen 
eingebunden. Es kann also im Einzelfall legitime 
sicherheits- und bündnispolitische Interessen 
geben, die auch die Lieferung von Rüstungsgütern 
und Kriegswaffen rechtfertigen können.“

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
Dossier Rüstungsexportkontrolle. (Zugriff: 25.07.2017). 

„Das Grundgesetz behandelt nur den Export von 
Kriegswaffen im engeren Sinne; der Export von 
Rüstungsgütern und Dual-Use Gütern* ist von der 
Regelung nicht betroffen. Grundsätzlich lässt das 
Grundgesetz Rüstungsexporte zu und verbietet sie 
nicht, es verlangt jedoch nach einer Kontrolle 
mittels Genehmigungen. Entsprechend der im 
zweiten Satz enthaltenen Anforderung wurde zu 
diesem Zweck das Kriegswaffenkontrollgesetz 
erlassen. (...) Der Wortlaut des Kriegswaffenkont-
rollgesetzes lässt dem Wirtschaftsministerium bei 
der Einzelfallentscheidung einen gewissen 
Ermessensspielraum. Diesen muss es auch geben, 
damit selbst in neuen, bisher unbeschriebenen 
Situationen Entscheidungen getroffen werden 
können. (...) 
Die Politischen Grundsätze wurden im Januar 2000 
(...) beschlossen (...). Obwohl die Politischen 
Grundsätze keine Gesetze sind, entfalten sie eine 
Selbstbindungswirkung gegenüber der Regierung. 
Sie gelten somit verbindlich für alle staatlichen 
Stellen, die über Rüstungsexportgenehmigungen 
entscheiden. (...) Die Politischen Grundsätze sind 
inhaltlich sehr eng angelehnt an den Gemeinsamen 
Standpunkt der EU, oder gehen über dessen 
Regelungen sogar hinaus.“  
Quelle: Rüstungsexport - der rechtliche Rahmen. 
Informationsportal der Deutschen Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie. (Zugriff: 28.07.2017).

*Dual-Use bedeutet, dass manche Produkte 
sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden 
können. Ein Beispiel sind etwa Navigationsgeräte, 
die in einem Auto installiert sind - gleichzeitig 
werden sie in militärischen Einsätzen genutzt. 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170120-ruestungsexportgenehmigungen-sinken-um-eine-mrd-euro.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170120-ruestungsexportgenehmigungen-sinken-um-eine-mrd-euro.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170120-ruestungsexportgenehmigungen-sinken-um-eine-mrd-euro.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ruestungsexportkontrolle.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ruestungsexportkontrolle.html
http://www.ruestungsindustrie.info/ruestungsexport-der-rechtliche-rahmen
http://www.ruestungsindustrie.info/ruestungsexport-der-rechtliche-rahmen
http://www.ruestungsindustrie.info/ruestungsexport-der-rechtliche-rahmen
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Vertreter*in von Aktion Aufschrei -  

Stoppt den Waffenhandel 

mind. 2 Schüler*innen

„In einer Zeit starker internationaler Spannungen 
und blutiger Bürgerkriege zählt die Bundesrepublik 
Deutschland seit Jahren weltweit zu den fünf 
größten Exporteuren von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern. U-Boote und Kriegs-
schiffe, Kampfjets und Militärhubschrauber, 
Panzer und Raketenwerfer, Sturmgewehre und 
Maschinenpistolen werden weltweit geliefert. Mit 
diesen Waffen wird unendlich viel Leid angerichtet. 
Ihr Einsatz fördert Unfrieden, verhindert Entwick-
lung und führt zur Eskalation von Gewalt in den 
Empfängerländern.“
„Deutsche Waffen werden zunehmend in Span-
nungsgebiete und an kriegsführende Staaten gelie-
fert, sowie an Staaten die die Menschenrechte mit 
Füßen treten. Wer Kriegswaffen und sonstige 
Rüstungsgüter herstellt und sie exportiert, trägt 
Verantwortung für das, was mit diesen Waffen 
geschieht. Rüstungsexporte bedrohen Stabilität, 
menschliche Sicherheit und nachhaltige Entwick-
lung. Sie tragen zur Friedensgefährdung bei und 
beschleunigen den Teufelskreis aus Gewalt, 
Vertreibung und Tod.“ 

Quelle: Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel 
(Hrsg.): Frankfurter Erklärung 2017: „Stoppt den 
Waffenhandel!“. (Zugriff: 19.07.2017).

Informationen zur Organisation: 
„Wir sind mehr als hundert Organisationen der Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit. Wir engagieren uns seit 
2011 gemeinsam für ein grundsätzliches Verbot deutscher Rüstungsexporte. Die »Aktion Aufschrei« kritisiert, dass 
die deutsche Rüstungsexportpolitik unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ohne ausreichende 
parlamentarische Kontrolle und auf der Grundlage rechtlich problematischer Verfahren. Wir setzen uns für mehr 
Transparenz und demokratische Kontrolle ein.“  

Quelle: Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel (Zugriff: 28.07.2017).

Eine zentrale Forderung der Aktion Aufschrei ist die 
sogenannte Rüstungskonversion. 
Rüstungskonversion bedeutet, dass Rüstungsunter-
nehmen ihre Produktion auf andere, „zivile“ und 
nachhaltige Produkte umsetellen - dabei also keine 
Arbeitsplätze verloren gehen, sondern lediglich 
andere Güter produziert werden. Dieser Prozess ist 
nicht einfach, kann aber mit politischem, wirtschaft-
lichem, unternehmerischem und arbeitnehmeri-
schen Willen in Gang gebracht werden. 
So verweist Aktion Aufschrei auf einen Artikel von 
Andreas Seifert der Informationsstelle Militarisie-
rung: 

„Konversion beginnt mit einer friedlichen Politik.
Bei all dem sollte aber zudem nicht vergessen 
werden, dass die Bedingungen geschaffen werden 
müssen, damit Konversion funktionieren kann. Das 
heißt der Frieden und auch friedliche Konfliktlö-
sungen müssen oben auf die politische Agenda 
gesetzt werden – mit dem Ziel der Verringerung 
des Wehretats und nicht seiner Ausweitung. 
Politisch brauchen wir eine Abrüstungsdebatte.“ 

Quelle: Andreas Seifert, IMI-Analyse 2017/01 Struktur-
wandel nutzen! (Zugriff: 28.07.2017).

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/uploads/media/Frankfurter_Erklaerung_2017.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/uploads/media/Frankfurter_Erklaerung_2017.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/uploads/media/Frankfurter_Erklaerung_2017.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Wir-ueber-uns.61.0.html%20
http://www.imi-online.de/2017/01/09/strukturwandel-nutzen/
http://www.imi-online.de/2017/01/09/strukturwandel-nutzen/


Friedensbildung AKTUELL – 02/2017 – Dialogforum Rollenkarte Rüstungsunternehmen

Mitarbeiter*in bei einem Rüstungsunternehmen  

mit Sitz in Deutschland 

mind. 2 Schüler*innen

„Erfolgreiches militärisches Handeln setzt gut 
gerüstete Streitkräfte voraus. In einer Zeit, in der 
internationale Einsätze zur Krisenprävention an 
der Tagesordnung sind, kämpfen Soldaten oft 
unter höchstem Risiko für den Erhalt von Sicher-
heit und Freiheit. Technische Überlegenheit und 
eine optimale Ausrüstung sind dabei die entschei-
dende Lebensversicherung für die Einsatzkräfte. 
Ausrüstung zu produzieren, die den Streitkräften 
ein Maximum an Schutz und Sicherheit bietet – 
das ist die Mission von Rheinmetall Defence. […]
Als ein führendes europäisches Systemhaus und 
zuverlässiger Partner für die Streitkräfte Deutsch-
lands, der NATO und befreundeter Staaten hat sich 
Rheinmetall schrittweise zu einem bedeutenden 
internationalen Anbieter entwickelt. Motor dieses 
Erfolges war, ist und bleibt aber vor allem eines: 
Hightech zum Schutz der Soldaten.“

Quelle: Unternehmensbroschüre Rheinmetall Defence.  
(Zugriff: 19.07.2017).

Eines der wichtigsten (...) Themen ist das der 
Exportkontrolle. Der Rheinmetall-Konzern und 
speziell der Unternehmensbereich Defence 
unterliegt hier einer besonderen Verantwortung. Es 
geht darum, dass die besonders strengen Bestim-
mungen des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
(KWKG) sowie die des nicht weniger strikten 
deutschen und europäischen Außenwirtschafts-
rechts (AWR) eingehalten werden.
Rheinmetall nimmt diesen Themenkreis besonders 
ernst und hat in der Exportkontrolle hohe Maßstä-
be gesetzt. Alle Unternehmen des Konzerns 
müssen diese anspruchsvollen Standards, 
niedergelegt in zahlreichen Organisations- und 
Verfahrensanweisungen, einhalten.

Quelle: Compliance in der Exportkontrolle. Website von 
Rheinmetall Defence. (Zugriff: 25.07.2017).

„Ohne militärische Forschung gäbe es weniger 
zivilen Fortschritt, betonen die Befürworter. Die 
Entwicklung von Computer und Internet, aber auch 
von Konservendosen wurde vor allem durch 
Militärforschung vorangetrieben. Auch die Behand-
lung von Verbrennungen oder die Entwicklung 
neuer Medikamente entstanden vielfach aus 
Forschungen für die Armee.
Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang 
von ‚Dual Use‘ (…): Jede zivile Forschung kann 
einen doppelten Nutzen haben: im militärischen 
Bereich und im zivilen. Eine strikte Trennung der 
beiden Bereiche ist oft nicht möglich. Navigations-
geräte können Autos steuern oder Cruise-Missiles, 
Wärmebildkameras zeigen Schwächen von 
Schutzdämmungen bei Wohnhäusern auf oder 
verraten dem Kampfpanzerpiloten, wo sich ein 
Mensch versteckt. Und Erkenntnisse zur Leis-
tungsfähigkeit von Bundeswehrsoldaten in 
Stresssituationen an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln kommen auch Feuerwehrleuten 
zugute oder Polizisten.“

Quelle: Militärforschung. Unter Beschuss. ZEIT ONLINE. 
Christian Fuchs, September 2013. (Zugriff: 4.08.2017).

https://www.rheinmetall-defence.com/de/media/editor_media/rm_defence/unternehmen/Rheinmetall_Defence_Unternehmensbroschuere.pdf
https://www.rheinmetall-defence.com/de/media/editor_media/rm_defence/unternehmen/Rheinmetall_Defence_Unternehmensbroschuere.pdf
https://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/group/corporategovernance_4/exportkontrolle_2/index.php
https://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/group/corporategovernance_4/exportkontrolle_2/index.php
https://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/group/corporategovernance_4/exportkontrolle_2/index.php
https://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/group/corporategovernance_4/exportkontrolle_2/index.php
http://www.zeit.de/2013/38/militaerforschung-kooperation-ruestungsfirmen
http://www.zeit.de/2013/38/militaerforschung-kooperation-ruestungsfirmen
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Politiker*in der Oppositionspartei  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Bundestagsfraktion) 

mind. 2 Schüler*innen

„Jede Minute stirbt auf dieser Welt ein Mensch 
durch Waffengewalt. Und es werden immer mehr 
Waffen produziert. Gerade die unkontrollierte 
Verbreitung kleiner und leichter Waffen spielt in 
den Kriegen und Krisen dieser Welt allzu oft eine 
verheerende Rolle. Sie sind einfach zu bedienen, 
leicht weiterzugeben und langlebig. Sie sind zur 
Massenvernichtungswaffe unserer Zeit geworden. 
Mehr Waffen machen das Zusammenleben der 
Menschen also nicht sicherer, sondern sie 
verursachen immer mehr Gewalt und Leid. (...)

Deutschland ist einer der größten Waffenlieferan-
ten der Welt. Ein krasser Widerspruch zu den 
deutschen Rüstungsexportrichtlinien, die auf dem 
Papier streng formuliert sind. Tatsächlich finden 
Jahr für Jahr deutsche Waffen den Weg in 
Krisengebiete und in Staaten, die Menschenrechte 
grob missachten. (...) Die grüne Bundestagsfrakti-
on will Rüstungsexporte massiv begrenzen. Wir 
wollen mehr Transparenz und bessere Kontrolle. 
Es muss endlich Schluss sein mit Waffendeals, die 
Frieden, Sicherheit, Menschenrechte und Stabilität 
gefährden. Sicherheit, Frieden und Menschenrech-
te darf die Bundesregierung nicht den Gewinninter-
essen einzelner Rüstungsunternehmen opfern.“

Quelle: Flyer der Bundestagsfraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN. Tödlicher Export. Schluss mit skrupellosen 
Waffendeals! (Zugriff: 19.07.2017).

„Die Hoffnung, die Bundesregierung mithilfe 
eigener Grundsätze zu einer restriktiven Genehmi-
gungspraxis zu bewegen, hat sich aufgrund des 
fehlenden politischen Willens nicht erfüllt. Die 
Rüstungsexportrichtlinien und der Gemeinsame 
Standpunkt der EU können offensichtlich nicht 
ausreichend Bindewirkung entfalten. Vor diesem 
Hintergrund erneuert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Forderung, die Kriterien aus  den  
Politischen  Grundsätzen  im  Rahmen  eines  
Rüstungsexportkontrollgesetzes  endlich gesetz-
lich zu verankern (Bundestagsdrucksache 
18/4940). 

Auch die beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie angesiedelte Federführung für 
Rüstungsexportfragen ist ein grundlegender 
Fehler. Wirtschaftliche Interessen  und  insbeson-
dere  beschäftigungspolitische  Gründe  dürfen  
keine  Rolle  spielen, wenn über die Genehmigung 
von Rüstungsexporten entschieden wird. Die 
innere Verfasstheit  und  die  Menschenrechtslage  
eines  möglichen  Empfängerlandes  kann  das  
Auswärtige Amt besser beurteilen als das 
Wirtschaftsministerium. Die Zuständigkeit für 
Rüstungsexportgenehmigungen muss vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an 
das Auswärtige Amt übertragen werden.“

Quelle: Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN an 
den Bundestag: „Rüstungsexporte endlich reduzieren - 
Frieden, Sicherheit und Menschenreichte bei den 
Entscheidungen stärken“ vom 21.06.2017, Drucksache 
18/12825.

Zur Information: Am 28.06.2017 entschied das Parlament 
gegen den Antrag. 

https://www.gruene-bundestag.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/f18-87ruestungsexporte_web.pdf%20
https://www.gruene-bundestag.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/f18-87ruestungsexporte_web.pdf%20
https://www.gruene-bundestag.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/f18-87ruestungsexporte_web.pdf%20
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/128/1812825.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/128/1812825.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/128/1812825.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/128/1812825.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/128/1812825.pdf
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Vertreter*in aus der Wissenschaft 

mind. 2 Schüler*innen

„Rüstungsexporte müssen sicherheitspolitisch 
begründet werden. Die derzeit diskutierten 
Veränderungen der Parlamentsbeteiligung oder 
des jährlichen Exportberichts der Bundesregierung 
zielen darauf, Kontrolle und Transparenz zu 
erhöhen, sie tragen aber nicht zur Begründung bei. 
(...)
Deutsche Rüstungsexporte sollen helfen, die 
heimische Rüstungsindustrie zu erhalten, die 
Grundlage der eigenen militärischen Handlungsfä-
higkeit. Sie etablieren aber unweigerlich auch eine 
dauerhafte sicherheitspolitische Beziehung mit 
den Empfängern: Denn die Exporte verändern die 
innerstaatlichen Machtverhältnisse beim Empfän-
ger und die regionale Balance. Insofern ist 
Deutschland verantwortlich für Wandel und 
Stabilität. Zugleich sichert Deutschland dem 
Empfänger in der Regel seine Unterstützung zu, 
indem es ihn zum Beispiel im Kriegsfall mit 
Ersatzteilen versorgt. Veränderungen beim 
Empfänger können sich wiederum auf die Sicher-
heitslage und die politischen Handlungsmöglich-
keiten Deutschlands auswirken. Zöge SaudiArabi-
en mit deutschen Panzern in einen Krieg, könnten 
sowohl Nachschublieferungen an Riad wie auch 
deren Unterlassung die Terrorgefahr in Deutsch-
land erhöhen.“

Quelle: Christian Mölling. Für eine sicherheitspolitische 
Begründung deutscher Rüstungsexporte. Stiftung 
Wissenschaft und Politik. (Zugriff: 4.08.2017). 

„Eine unabhängige Kommission zur Zukunft der 
Rüstungsexporte hätte die Möglichkeit, eine 
alternative Sicht auf die Thematik zu entwickeln, 
mit der sich Parlament und Regierung auseinan-
dersetzen und von der sie sich inspirieren lassen 
könnten. Vor allem eine Frage würde diese 
Kommission beleuchten: Welche Lehren für 
Rüstungsexporte lassen sich aus Erfahrungen mit 
regionalen Sicherheitsentwicklungen ziehen? Eine 
rüstungs(export)politische Vorausschau würde 
künftige technologische, rüstungsindustrielle und 
sicherheitspolitische Entwicklungen als Gesamt-
zusammenhang betrachten und könnte absehbare 
Probleme beispielsweise bei der Kontrolle des 
Exports von Cybertechnologien offenlegen.“

Quelle: Christian Mölling. s.o. 

„Beim  Rüstungshandel  herrschen  verzerrte 
Marktverhältnisse. Die Staaten beharren auf ihrer 
Souveränität, Rüstungsgeschäfte auch im  Sinne 
politischer  Interessen  zu  steuern. Das trifft als 
Extremfall in der deutschen Politik  für  die  
Bereitschaft  aller  Bundesregierungen  zu,  die  
israelischen  Streitkräfte  mit Waffenlieferungen zu 
unterstützen und diese teilweise zu finanzieren. 
Exportgenehmigungen an Saudi-Arabien werden 
mit der Bedeutung dieses Staates im Kampf 
gegen den internationalen  Terrorismus  gerecht-
fertigt. Die Entscheidung der Bundesregierung 
vom 1. September 2014, den kurdischen Milizen 
im Nordirak, bekannt als Peschmerga, kleine und 
leichte Waffen sowie Munition und Ausstattung im 
Wert von 70 Mio. € zu liefern, stützte sich aus-
drücklich auf politische wie humanitäre Gründe. 
(…) Die  Transfers  an  die  Peschmerga  widerspre-
chen allerdings den normativen Vorgaben für die 
deutsche Rüstungsexportpolitik. Diese  untersa-
gen  Exporte  in  Kriegsgebiete und  zudem  an 
halbstaatliche  Akteure.  Außerdem  verlangen  sie  
einen  gesicherten Verbleib der Lieferungen. Die 
Waffen dürfen nicht geeignet sein, Menschenrech-
te zu verletzen.  Über  diese  Schranken  hatte  sich 
die  Bundesregierung  seinerzeit  hinweg  gesetzt  
und  das  mit  dem  akuten  Handlungsbedarf  
begründet.  Immerhin  hatte  sie  sich, und das war 
durchaus eine Innovation, vor dem  Bundestag  
dafür  gerechtfertigt.  Auf einem anderen Blatt 
steht, dass den Materiallieferungen inzwischen 
eine Ausbildungsmission der Bundeswehr gefolgt 
ist und seit Februar 2015 weitere Waffen und 
Munition deutscher Herkunft in den Nordirak 
gelangen. In diesem Fall dient nicht mehr eine 
aktuelle Notlage als Begründung, sondern das 
Einvernehmen mit der irakischen Regierung, die  
kurdischen  Einheiten  im  Kampf  gegen islamisti-
sche  Terroristen  zu  unterstützen.
Kritische Beobachter sehen darin bereits die 
Vorzeichen eines neuen Trends, Rüstungsexporte 
unter aktuellen sicherheitspolitischen Prämissen  
als  Handlungsoption  zu  nutzen und  in  laufende  
kriegerische  Auseinandersetzungen einzugreifen: 
Was als Ausnahme begonnen hat, wird zum 
Normalfall.“

Quelle: Bernhard Moltmann. Wende mit begrenzter 
Wirkung. In: Standpunkte Heft 4/2015 der Hessischen 
Stigtung Friedens- und Konfliktforschung. (Zugriff: 
4.08.2017). 

http://ruestungsexport-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Hintergrundinformationen/Studien_Stellungnahmen/SWP-Sicherheitspolitik_R%25C3%25BCstungsexporte-November2013.pdf
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http://ruestungsexport-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Hintergrundinformationen/Studien_Stellungnahmen/SWP-Sicherheitspolitik_R%25C3%25BCstungsexporte-November2013.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0415.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0415.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0415.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/standpunkt0415.pdf


Friedensbildung AKTUELL – 02/2017 – Dialogforum Rollenkarte GKKE 

Ein*e Vertreter*in der Fachgruppe „Rüstungsexporte“ 

der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung  

mind. 2 Schüler*innen

„Die GKKE geht von einer ethisch qualifizierten 
Position aus: Beim grenzüberschreitenden 
Transfer von Kriegswaffen und Rüstungsgütern 
handelt es sich um die Weitergabe von Gewaltmit-
teln, Waren und Leistungen, die unmittelbar oder 
mittelbar den Tod von Menschen verursachen 
können. Leib, Leben und Freiheit von Menschen 
aber sind höchste Rechtsgüter und unterliegen 
dem Schutz der universalen Menschenrechte. Der 
Transfer von Waffen ist deshalb grundsätzlich 
nach denselben ethischen Kriterien wie die 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
beurteilen. Nur unter speziellen Voraussetzungen 
und bei extremer Gefahrenlage kann Rüstungs-
transfer legitim sein. Denn Gewalt ist und bleibt 
eines der schwersten Übel, das Menschen 
einander zufügen können. Eine besondere 
Sorgfaltspflicht hinsichtlich dieser Transfers 
haben deshalb Staaten, die hier in Ausübung ihrer 
Souveränität einen Kontrollvorbehalt beanspru-
chen.“ 
Quelle: Rüstungsexportbericht 2016 der Gemeinsamen 
Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), vorgelegt von 
der GKKE-Fachgruppe Rüstungsexporte, S. 19. 

„Schwerpunkt:  
Ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz 
Ein solches neues Gesetz ist überfällig, die Mängel 
der alten Regelungen sind gravierend und seit 
langem bekannt: Es fehlt zunächst und vor allem 
an klaren gesetzlich geregelten inhaltlichen 
Kriterien für Exportgenehmigungen, die der 
Orientierung des Grundgesetzes an Frieden und 
Völkerverständigung entsprechen. (...) 
(Der) Mangel an Transparenz setzt sich in dem 
bestehenden Regelungsgestrüpp fort, das durch 
das Nebeneinander zweier zentraler gesetzlicher 
Regelungen (Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG) 
entstanden ist, das durch eine Vielzahl europäi-
scher Regelungen (...) überformt wurde. (...) 
Gefordert wird daher eine einheitliche und 
systematische Regelung dieses wichtigen Themas 
in Form eines neuen Rüstungsexportkontrollgeset-
zes (...).  
Zu guter Letzt fehlt es auch an einem effektiven 
Instrumentarium, mit dessen Hilfe durchgesetzt 
werden könnte, dass die bestehenden (und zukünf-
tigen) Rüstungsexportregulierungen auch einge-
halten werden. (...) 
Erwägenswert ist auch, in ein neues Rüsungsex-
portkontrollgesetz die Verpflichtung der Bundesre-
gierung aufzunehmen, eine Liste von Staaten 
(Negativliste) aufzustellen, in die nur unter 
besonders strengen Bedingungen bestimmte, 
besonders kritische und ebenfalls festzulegende 
Rüstungsgüter exportiert werden dürfen. Auf diese 
Negativliste wären Staaten zu setzen, die etwa 
durch ihre Verwicklung in internationale Spannun-
gen oder wegen ihrer labilen innenpolitischen 
Situation auffallen, oder die in der Vergangenheit 
durch die unerlaubte Weitergabe von Waffen oder 
Rüstungsgütern aufgefallen sind. Auch Staaten, 
die sich nicht an internationalen Bemühungen zur 
Kontrolle des Waffenhandels (...) beteiligen, 
könnten auf eine solche Liste gesetzt werden. Die 
Negativliste müsste rechtsverbindlich, etwa in 
Form einer Rechtsverordnung verabschiedet und 
vom Bundestag gebilligt sowie verpflichtend 
regelmäßig überprüft und erneuert werden.“

Quelle: Rüstungsexportbericht 2016 der Gemeinsamen 
Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), vorgelegt von 
der GKKE-Fachgruppe Rüstungsexporte, S. 92-99.

Gemeinsamer Standpunkt der EU für Rüstungsexporte

Kriterium 1: Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten, 

insbesondere der vom UN-Sicherheitsrat oder der Europäischen Union verhängten 

Sanktionen, der Übereinkünfte zur Nichtverbreitung und anderen Themen sowie 

sonstiger internationaler Verpflichtungen

Kriterium 2: Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts 

durch das Endbestimmungsland

Kriterium 3: Innere Lage im Endbestimmungsland als Ergebnis von Spannungen 

oder bewaffneten Konflikten

Kriterium 4: Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer 

Region

Kriterium 5: Nationale Sicherheit der Mitgliedsstaaten und der Gebiete, deren 

Außenbeziehungen in die Zuständigkeit eines Mitgliedsstaats fallen, sowie 

nationale Sicherheit befreundeter und verbündeter Länder

Kriterium 6: Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemein-

schaft unter besonderer Berücksichtigung seiner Haltung zum Terrorismus, der 

Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und der Einhaltung des Völkerrechts

Kriterium 7: Risiko der Abzweigung von Militärtechnologie oder Militärgütern im 

Käuferland oder der Wiederausfuhr von Militärgütern unter unerwünschten 

Bedingungen

Kriterium 8: Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militärtechnologie oder Militärgütern 

mit der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Empfängerlandes 

Quelle: Amtsblatt der Europäischen Union. Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/

GASP DES RATES vom 8. Dezember 2008. 
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